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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

43/01 Wehrrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

BDG 1979 §112 impl;

HDG 2002 §39;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die (im vorliegenden E näher dargestellte) Funktion der Dienstenthebung können an die in der

Begründung eines die Dienstenthebung verfügenden Bescheides darzulegenden Tatsachen, die den Verdacht einer

DienstpAichtverletzung begründen, keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden. Das dem Beamten im

Dienstenthebungsbescheid zur Last gelegte Verhalten, das im Verdachtsbereich als DienstpAichtverletzung erachtet

wurde, muss nur in groben Umrissen beschrieben werden. Die einzelnen Fakten müssen nicht bestimmt, das heißt in

den für eine Subsumtion relevanten Einzelheiten beschrieben werden. In der Begründung des

Dienstenthebungsbescheides ist aber darzulegen, warum sich nach dem geschilderten Verhalten der Verdacht einer

die Dienstenthebung rechtfertigenden Dienstpflichtverletzung ergibt (Hinweis E vom 24. April 2006, Zl. 2003/09/0002).
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